Beispiele für Beschlussvorlagen für Neueinstellungen

Diese Anleitungen sollen den Kirchengemeinden die Erstellung der Beschlussvorlagen für die Einstellungsverfahren neuer Mitarbeiter erleichtern.
Sobald eine Beschlussvorlage von der verantwortlichen Person in der Kirchengemeinde erstellt wurde, kann diese an die Personalsachbearbeiterin im Kirchenkreisamt noch einmal zur Freigabe geschickt werden (spätestens eine Woche vor der beschlussfassenden KGR Sitzung).



Sozialversicherungspflichtigte Beschäftigung ohne Befristung
[bookmark: _Hlk170812758]„Vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung beschließt der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde XY Herrn Max Mustermann mit Wirkung vom TT.MM.JJJJ als genaue Bezeichnung laut Stellenplan anzustellen. Die durchschnittliche Arbeitszeit wird auf X VbE (Y Std./Wo.) festgesetzt. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe K XY, nach Abteilung XY der Eingruppierungsordnung zum TV KB (Anlage 1).“
Sozialversicherungspflichtigte Beschäftigung mit sachgrundloser Befristung  (maximal 2 Jahre)
„Vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung beschließt der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde XY Herrn Max Mustermann mit Wirkung vom TT.MM.JJJJ befristet bis zum TT.MM.JJJJ als genaue Bezeichnung laut Stellenplan anzustellen. Die durchschnittliche Arbeitszeit wird auf X VbE (Y Std./Wo.) festgesetzt. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe K XY, nach Abteilung XY der Eingruppierungsordnung zum TV KB (Anlage 1).“
Sozialversicherungspflichtigte Beschäftigung mit Befristung mit Sachgrund
„Vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung beschließt der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde XY Herrn Max Mustermann mit Wirkung vom TT.MM.JJJJ befristet bis zum TT.MM.JJJJ als genaue Bezeichnung laut Stellenplan anzustellen. Die Befristung erfolgt aufgrund XYZ. Die durchschnittliche Arbeitszeit wird auf X VbE (Y Std./Wo.) festgesetzt. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe K XY, nach Abteilung XY der Eingruppierungsordnung zum TV KB (Anlage 1).“
Geringfügige Beschäftigung ohne Befristung
„Vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung beschließt der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde XY Herrn Max Mustermann mit Wirkung vom TT.MM.JJJJ als genaue Bezeichnung laut Stellenplan anzustellen. Die durchschnittliche Arbeitszeit wird zunächst auf X VbE (Y Std./Wo.) festgesetzt. 
Zur Erhaltung des Status einer geringfügigen Beschäftigung wird die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in dem Maße abgesenkt, wie es unter Berücksichtigung der persönlichen Daten und des geltenden Tarifvertrages (ggf. und der von der Kirchengemeinde vorgegebenen monatlichen/jährlichen Verdienstgrenze von x €) erfordert.
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe K XY, nach Abteilung XY der Eingruppierungsordnung zum TV KB (Anlage 1).“

Geringfügige Beschäftigung mit sachgrundloser Befristung (maximal 2 Jahre)
„Vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung beschließt der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde XY Herrn Max Mustermann mit Wirkung vom TT.MM.JJJJ befristet bis zum TT.MM.JJJJ als genaue Bezeichnung laut Stellenplan anzustellen. Die durchschnittliche Arbeitszeit wird zunächst auf X VbE (Y Std./Wo.) festgesetzt. 
Zur Erhaltung des Status einer geringfügigen Beschäftigung wird die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in dem Maße abgesenkt, wie es unter Berücksichtigung der persönlichen Daten und des geltenden Tarifvertrages (ggf. und der von der Kirchengemeinde vorgegebenen monatlichen/jährlichen Verdienstgrenze von x €) erfordert.
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe K XY, nach Abteilung XY der Eingruppierungsordnung zum TV KB (Anlage 1).“

Geringfügige Beschäftigung mit Befristung (mit Sachgrund)
„Vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung beschließt der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde XY Herrn Max Mustermann mit Wirkung vom TT.MM.JJJJ befristet bis zum TT.MM.JJJJ als genaue Bezeichnung laut Stellenplan anzustellen. Die Befristung erfolgt aufgrund XYZ. Die durchschnittliche Arbeitszeit wird zunächst auf X VbE (Y Std./Wo.) festgesetzt. 
Zur Erhaltung des Status einer geringfügigen Beschäftigung wird die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in dem Maße abgesenkt, wie es unter Berücksichtigung der persönlichen Daten und des geltenden Tarifvertrages (ggf. und der von der Kirchengemeinde vorgegebenen monatlichen/jährlichen Verdienstgrenze von x €) erfordert.
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe K XY, nach Abteilung XY der Eingruppierungsordnung zum TV KB (Anlage 1).“




